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STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 03 | 2025

Daten für den Monat  
April 2025

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.4.2025

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.4.2025

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2025 = 28.4.2025

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/24 6/24 9/24 1/25
+ 2,9 % + 2,2 % + 1,6 % + 2,3 %

Für alle Steuerpflichtigen

Keine außergewöhnlichen Belastungen: 
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio

|  Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio sind grundsätzlich 
nicht als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Dies gilt nach An-
sicht des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn die Teilnahme an einem dort angebo-
tenen, ärztlich verordneten Funktionstraining die Mitgliedschaft in dem Fitness­
studio voraussetzt.  |

Hintergrund: Außergewöhnliche Belas-
tungen wirken sich steuerlich nur aus, 
soweit die zumutbare Eigenbelastung 
überschritten wird. Deren Höhe hängt 
vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Fami­
lienstand und von der Zahl der Kinder ab.

◼ Sachverhalt

Der Steuerpflichtigen wurde ein Funk-
tionstraining in Form von Wassergym-
nastik ärztlich verordnet. Sie ent-
schied sich für das Training bei einem 
Reha-Verein, der die Kurse in einem 
für sie verkehrsgünstig gelegenen Fit-
nessstudio abhielt. Voraussetzung für 
die Kursteilnahme war neben dem 
Kostenbeitrag für das Funktionstrai-
ning und der Mitgliedschaft im Reha-
Verein auch die Mitgliedschaft in dem 
Fitnessstudio. Letztere berechtigte die 
Steuerpflichtige aber auch zur Nutzung 
des Schwimmbads und der Sauna so-
wie zur Teilnahme an weiteren Kursen.

Die Krankenkasse erstattete nur die 
Kursgebühren für das Funktionstrai-
ning. Als Krankheitskosten und damit 
als außergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigte das Finanzamt nur die 
Mitgliedsbeiträge für den Reha-Verein. 

Einen Abzug der Mitgliedsbeiträge für 
das Fitnessstudio als außergewöhnli-
che Belastung lehnten das Finanzamt, 
das Finanzgericht Niedersachsen und 
letztlich auch der Bundesfinanzhof ab.

Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio 
zählen grundsätzlich nicht zu den als 
außergewöhnliche Belastungen anzu-
erkennenden zwangsläufig entstande­
nen Krankheitskosten. Denn das mit 
der Mitgliedschaft einhergehende Leis-
tungsangebot wird auch von gesunden 
Menschen beansprucht, z. B. um die 
Gesundheit zu erhalten und die Freizeit 
sinnvoll zu gestalten. 

Die Mitgliedsbeiträge sind der Steuer-
pflichtigen auch nicht deshalb zwangs­
läufig erwachsen, weil sie dem Fitness­
studio als Mitglied beitreten musste, 
um an dem ärztlich verordneten Funkti-
onstraining teilnehmen zu können. 

Die Entscheidung, das Funktionstraining 
in dem Fitnessstudio zu absolvieren, ist 
in erster Linie Folge eines frei gewähl­
ten Konsumverhaltens, das nach An-
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sicht des Bundesfinanzhofs eine steuer­
erhebliche Zwangsläufigkeit nicht be­
gründen kann. 

Zudem steht dem Abzug der Mitglieds-
beiträge entgegen, dass die Steuer-
pflichtige hierdurch die Möglichkeit er-
hielt, auch weitere Leistungsangebote 
(jenseits des medizinisch indizierten 

Funktionstrainings) zu nutzen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Steuerpflichtige 
(wie von ihr vorgetragen) hiervon keinen 
Gebrauch gemacht hat.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 21.11.2024, Az. VI R 
1/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246107; 
BFH, PM Nr. 5/25 vom 30.1.2025

Für alle Steuerpflichtigen

Schenkungsteuer: Kein pauschaler Holding-Abschlag 
bei Bewertung von Kapitalgesellschaftsanteilen

|  Bei der Bewertung eines nicht börsennotierten Anteils an einer Kapitalgesell­
schaft für Zwecke der Schenkungsteuer kann kein pauschaler Holdingabschlag 
abgezogen werden. Dies hat jüngst der Bundesfinanzhof entschieden und damit 
der anderslautenden Sichtweise des Finanzgerichts Düsseldorf widersprochen.  |

◼ Sachverhalt

Der Vater schenkte seinen Kindern 
Anteile an einer Familienholding-Ge-
sellschaft. Den Wert der Anteile für 
Zwecke der Schenkungsteuer ermit-
telte die Gesellschaft dadurch, dass 
sie als Grundlage über 60 Verkäufe an-
derer Geschäftsanteile aus einem 
Zeitraum von 12 Monaten vor der 
Schenkung heranzog. 

Die Verkäufe hatten überwiegend zwi-
schen (entfernter verwandten) Famili-
enangehörigen stattgefunden. Die 
Kaufpreise richteten sich nach dem 
durch die Steuerabteilung der Gesell-
schaft ermittelten Substanzwert („Net 
Asset Value“) des Unternehmens. Da-
von wurde ein pauschaler Abschlag 
von 20 % vorgenommen. 

Das Finanzamt erkannte zwar die 
Wertermittlung nach dem Substanz-
wertverfahren an, ließ aber den Hol-
ding-Abschlag nicht zum Abzug zu. 
Das Finanzgericht Düsseldorf sah das 
im Klageverfahren anders.

In der Revision gab der Bundesfinanz-
hof dem Finanzamt Recht und beließ 
es bei der Bewertung mit dem Sub
stanzwert ohne Holdingabschlag.

Beachten Sie  |  Nach § 11 Abs. 2 S. 1 
des Bewertungsgesetzes (BewG) sind 
Anteile an Kapitalgesellschaften, die 
am Stichtag nicht an einer deutschen 
Börse zum Handel im regulierten Markt 
zugelassen sind, mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen. 

Entgegen der Auffassung des Finanzge-
richts Düsseldorf konnte der Wert der 

geschenkten Anteile nicht aus Verkäu­
fen unter fremden Dritten abgeleitet 
werden. Denn die Preisbildung hatte 
nicht im gewöhnlichen Geschäftsver­
kehr stattgefunden (Stichwort „freier 
Markt“).

Danach war der durch die Steuerabtei-
lung der Gesellschaft ermittelte Sub­
stanzwert anzusetzen. Zudem konnte 
entgegen der Auffassung des Finanzge-
richts der Holding-Abschlag nicht an­
gesetzt werden. Dieser wurde im Streit-
fall rein empirisch und deshalb zu pau-
schal durch die Gesellschaft ermittelt. 

Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs müssen zur Er-
mittlung des gemeinen Werts vorge­
nommene Abschläge objektiv und kon­
kret auf das jeweilige Bewertungsob­
jekt angesetzt werden. Im Streitfall ver-
hielt es sich aber anders: Hier bezog 
sich der Abschlag nicht auf die jeweils 
verkauften Anteile, sondern blieb pau­
schal in Höhe von 20 % über einen lan­
gen Zeitraum unverändert. 

Zudem sollte der Abschlag nach Dar-
stellung der Gesellschaft hauptsächlich 
die Tatsache abbilden, dass Holding-
Anteile aufgrund ihrer internen Be­
schränkungen schwerer zu verkaufen 
seien als andere Gesellschaftsanteile. 
Dabei handelt es sich aber um „persön­
liche Verhältnisse“, die bei der Bewer-
tung für Zwecke der Schenkungsteuer 
nicht berücksichtigt werden dürfen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 25.9.2024, Az. II R 
49/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 246422; 
BFH, PM Nr. 6/25 vom 6.2.2025

Für Arbeitgeber

Kurzarbeitergeld:  
Maximale Bezugsdauer 
bis Ende 2025 auf  
24 Monate erhöht

|  Die maximale Bezugsdauer für Kurz­
arbeitergeld wurde auf 24 Monate ver­
doppelt. Die Maßnahme ist am 1.1.2025 
in Kraft getreten und bis Ende 2025 be­
fristet. Anschließend gilt wieder die re-
guläre Bezugsdauer von maximal zwölf 
Monaten. Ein Anspruch der über zwölf 
Monate hinausgehen würde, verfällt mit 
dem 31.12.2025.  |

Quelle  |  Dritte Kurzarbeitergeldbezugsdau-
erverordnung, BGBl I 2024, Nr. 432; Die Bun-
desregierung, Mitteilung vom 6.1.2025: „Kurz-
arbeitergeld: Maximale Bezugsdauer verdop-
pelt“

Für alle Steuerpflichtigen

Aktualisierte  
Bescheinigungen für  
die steuerliche Förderung 
der energetischen  
Gebäudesanierung

|  Durch § 35c Einkommensteuergesetz 
ist eine Steuerermäßigung für energe­
tische Maßnahmen bei zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
möglich. Für deren Geltendmachung ist 
eine Bescheinigung nach amtlichem 
Muster erforderlich. Zum 1.1.2025 wur-
den die bisherigen Musterbescheini-
gungen zu einem einheitlichen Muster 
zusammengeführt. Fachunternehmen 
und ausstellungsberechtigte Personen 
können daher für Maßnahmen, mit de-
ren Umsetzung 2025 begonnen wird, 
auf dasselbe Muster zurückgreifen.  |

Beachten Sie  |  Zu den bei einem frü­
heren Maßnahmenbeginn zu verwen­
denden Musterbescheinigungen ent-
hält das Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 23.12.2024 weitere 
Erläuterungen. Die bei einem Maßnah­
menbeginn in den Jahren 2023 oder 
2024 zu verwendenden Musterbeschei-
nigungen werden, so das Bundesfi-
nanzministerium, weiterhin im Word-
Format bereitgestellt.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 23.12.2024, Az. 
IV C 1 - S 2296-c/20/10003 :008, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 246423
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Für Arbeitgeber

Kein Arbeitslohn: Schenkung von Gesellschafts
anteilen zur Sicherung der Unternehmensnachfolge

|  Das Verschenken von Geschäftsanteilen an leitende Mitarbeiter zur Sicherung 
der Unternehmensnachfolge führt nicht ohne Weiteres zu steuerpflichtigem Ar­
beitslohn bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. So lautet eine Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs.  |

Beachten Sie  |  Wird eine Mitarbeiter-
beteiligung nicht zum Marktpreis über-
tragen, liegt der geldwerte Vorteil in der 
gegenüber dem marktüblichen Preis 
bestehenden verbilligten Übertragung. 
Arbeitslohn setzt aber weiter voraus, 
dass der Vorteil dem Arbeitnehmer „für“ 
seine Arbeitsleistung gewährt wird.

	◼ Sachverhalt

Arbeitnehmerin (A) war seit vielen Jah-
ren in der Führungsebene eines klei-
neren Unternehmens tätig. Da der 
Sohn der Gründungsgesellschafter als 
Nachfolger ausschied, beschlossen 
sie, die Leitung des Unternehmens zur 
Sicherung der Unternehmensfortfüh-
rung in die Hände der A und der weite-
ren Mitglieder der Führungsebene zu 
legen. Hierzu übertrugen sie jeweils 
5,08 % der Anteile schenkweise an A 
sowie vier weitere Personen.

Das Finanzamt sah den in der Über-
tragung liegenden geldwerten Vorteil 
als Arbeitslohn an und unterwarf die-
sen der Besteuerung. Demgegenüber 
entschied das Finanzgericht Sachsen-
Anhalt, dass sich der Vorteil aus der 
Übertragung der Gesellschaftsanteile 
nicht als Ertrag der nichtselbstständi-
gen Arbeit der A darstellt. Dies hat der 
Bundesfinanzhof nun bestätigt.

Auch wenn die Anteilsübertragung mit 
dem Arbeitsverhältnis der A zusammen­
hängt, ist sie durch dieses nicht (maß-
geblich) veranlasst. Denn entscheiden­
des Motiv für die Übertragung war für 
alle Beteiligten erkennbar die Regelung 
der Unternehmensnachfolge. 

Beachten Sie  |  Der in der schenkwei-
sen Übertragung aus gesellschafts-
rechtlichen Gründen liegende Vorteil 
stellt in dieser Situation keine Entloh­
nung der leitenden Mitarbeiter für in 
der Vergangenheit erbrachte oder in 
Zukunft zu erbringende Dienste dar. 

Als maßgebliche Indizien gegen Ar­
beitslohn sah der Bundesfinanzhof 
auch folgende Aspekte an: 

	• Die Anteilsübertragung war im 
Streitfall nicht an den Fortbestand 
der Arbeitsverhältnisse geknüpft.

	• Der vom Finanzamt angenommene 
Vorteil fiel im Vergleich zu den 
Bruttoarbeitslöhnen der Be-
schenkten deutlich aus dem Rah­
men.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 20.11.2024, Az. VI R 
21/22, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245926; 
BFH, PM Nr. 4/25 vom 16.1.2025

Für Arbeitgeber

Arbeitgeberleistungen: Bewertung von  
unentgeltlichen und verbilligten Flügen

|  Gewähren Luftfahrtunternehmen ihren Arbeitnehmern unentgeltlich oder ver­
billigt Flüge, ist der geldwerte Vorteil daraus zu versteuern. Für die Bewertung 
gelten besondere Regeln. Ein aktueller koordinierter Ländererlass regelt die Be-
wertung für 2025.  |

Für Kapitalanleger

Investmentfonds: Basis-
zins zur Berechnung der 
Vorabpauschale für 2025  
veröffentlicht

|  Das Bundesfinanzministerium hat den 
Basiszins zum 2.1.2025 bekannt gege-
ben, der für die Berechnung der Vorab­
pauschale für 2025 erforderlich ist.  |

Hintergrund

Wer in Investmentfonds (beispielsweise 
ETFs = Exchange-Traded Funds) inves-
tiert, sollte zu Beginn eines Jahres für 
genügend Liquidität auf dem Verrech­
nungskonto sorgen. Denn an diesem Tag 
wird die Vorabpauschale fällig. 

Die Vorabpauschale ist nach § 18 Abs. 1 
des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 
der Betrag, um den die Ausschüttungen 
eines Investmentfonds innerhalb eines 
Kalenderjahres den Basisertrag für die-
ses Kalenderjahr unterschreiten. Die 
Vorabpauschale gilt beim Kapitalanle-
ger am ersten Werktag des folgenden 
Kalenderjahres als zugeflossen (§ 18 
Abs. 3 InvStG).

Der Basiszins ist aus der langfristig er-
zielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abzuleiten. Dabei ist auf den Zinssatz 
abzustellen, den die Deutsche Bundes-
bank anhand der Zinsstrukturdaten je-
weils auf den ersten Börsentag des 
Jahres errechnet. 

Das Bundesfinanzministerium muss 
den maßgebenden Zinssatz im Bundes-
steuerblatt veröffentlichen: 

	• Der Basiszins zur Berechnung der 
Vorabpauschale für 2024 beträgt 
2,29  % und gilt damit für die am 
ersten Werktag des Jahres 2025 
für das Jahr 2024 zu ermittelnde 
Vorabpauschale. 

	• 2,53 % gelten für die Berechnung 
der Vorabpauschale für 2025. Diese 
gilt beim Anleger am 2.1.2026 als 
zugeflossen.

Beachten Sie  |  Ob es infolge der Vorab-
pauschale tatsächlich zu einer Steuer-
belastung kommt, hängt von mehreren 
Faktoren ab, z. B. ist ein erteilter Frei­
stellungsauftrag zu berücksichtigen.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 10.1.2025, Az. IV 
C 1 - S 1980/00230/009/002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 245903

Der Wert der Flüge kann grundsätzlich 
nach § 8 Abs. 2 oder Abs. 3 (Rabattfrei-
betrag i. H. von 1.080 EUR im Kalender-
jahr) des Einkommensteuergesetzes 
ermittelt werden.

Beachten Sie  |  In den Fällen der Be­
wertung nach § 8 Abs. 2 EStG können 

die Flüge mit Durchschnittswerten an-
gesetzt werden. Dabei kommt es u. a. 
auf die Flugkilometer an und darauf, ob 
Beschränkungen im Reservierungs­
status bestehen. 

Quelle  |  Gleich lautende Erlasse der obers-
ten Finanzbehörden der Länder vom 16.12.2024, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245713
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Wegfall der Inflations-
ausgleichsprämie  
steht Lohnerhöhung  
nicht im Wege

|  „Sofern im Vorjahr die Inflationsaus­
gleichsprämie (IAP) gemäß § 3 Nr. 11c 
des Einkommensteuergesetzes (in wel-
cher Form auch immer) vom Arbeitge-
ber gezahlt wurde, sind anschließende 
Lohnerhöhungen unschädlich, sofern 
diese auf einer gesonderten Vereinba­
rung beruhen. Erst recht kann nichts 
anderes gelten, wenn die anschließende 
Gehaltserhöhung auf einer neuen Ent­
scheidung des Arbeitgebers beruht. 
Von daher ist es unerheblich, ob Lohn-
erhöhungen noch im Zeitraum der IAP 
oder unmittelbar danach vereinbart 
werden.“ Das hat das Bundesfinanzmi­
nisterium dem Deutschen Steuerbera-
terverband auf Nachfrage mit Schrei-
ben vom 23.12.2024 mitgeteilt.  |

Hintergrund

Bis Ende 2024 konnten Arbeitgeber ih-
ren Beschäftigten zusätzlich zum ohne­
hin geschuldeten Arbeitslohn bis zu 
3.000 EUR steuer- und sozialabgaben­
frei auszahlen, um die Auswirkungen 
der Inflation abzumildern. Dieser Bau-
stein ist nun weggefallen. 

Es stand, so der Deutsche Steuerbera-
terverband, die Befürchtung im Raum, 
dass Leistungen der IAP aufgrund von 
Lohnerhöhungen im Jahr 2025 rück­
wirkend der Lohnsteuer und Sozialver­
sicherung unterworfen werden könn­
ten. Um diese Bedenken auszuräumen, 
hat der Deutsche Steuerberaterver-
band vor dem Jahreswechsel 2025 beim 
Bundesfinanzministerium nachgehakt.

Quelle  |  Deutscher Steuerberaterverband: 
„Wegfall der Inflationsausgleichsprämie steht 
Lohnerhöhung nicht im Wege“; Antwort-
schreiben des BMF vom 23.12.2024

Für Unternehmer

Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen: 
Gültigkeit von Bescheinigungen

|  Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde die Steuerbefreiung für Bildungsleis­
tungen in § 4 Nr. 21 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 1.1.2025 an die unions­
rechtlichen Vorgaben angepasst. Mit dieser Änderung bleiben die bislang umsatz­
steuerfreien Leistungen unverändert steuerfrei. Zur Gültigkeit von Bescheinigungen 
nach altem Recht hat sich das Bayerische Landesamt für Steuern geäußert.  |

Die Steuerbefreiung von durch Einrich-
tungen erbrachte Leistungen sieht wei-
terhin eine Bescheinigung der zustän­
digen Landesbehörde vor. 

Nach altem Recht war Inhalt der Be-
scheinigung die ordnungsgemäße Vor-
bereitung auf einen Beruf oder auf eine 
vor einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts abzulegende Prüfung. 

Nach aktuellem Recht soll Inhalt der 
Bescheinigung die Erbringung von 
Schulunterricht, Hochschulunterricht, 
Ausbildung, Fortbildung oder berufli-
che Umschulung sein.

Die vor dem Inkrafttreten des Jahres­
steuergesetzes 2024 ausgestellten Be­
scheinigungen nach § 4 Nr. 21 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb UStG erfüllen auch 
nach dem 31.12.2024 die Vorausset­
zungen der ab 1.1.2025 gültigen Befrei-
ungsvorschrift des UStG und sind bis 
zum Ablauf eines etwaigen Gültigkeits­
zeitraums oder eines etwaigen Wider­
rufs weiter gültig. Die Beantragung ei­
ner neuen Bescheinigung zum 1.1.2025 
durch Bildungseinrichtungen ist grund­
sätzlich nicht erforderlich.

Quelle  |  BayLfSt vom 17.1.2025, Az. S 7179.1.1-
21/4 St 33

Für Unternehmer

Antrag auf Europäische-Kleinunternehmerregelung

|  Seit 2025 kann die Kleinunternehmerregelung auch erstmalig im EU-Ausland in 
Anspruch genommen werden. Die Voraussetzungen hierfür regelt § 19a UStG „Be-
sonderes Meldeverfahren für die Anwendung der Steuerbefreiung in einem ande-
ren Mitgliedstaat.“ Weitere Informationen finden interessierte Unternehmer auch 
im Onlineportal des für dieses Verfahren zuständigen Bundeszentralamts für 
Steuern (BZSt).  |

Hintergrund

Von inländischen Kleinunternehmern 
bewirkte Umsätze sind von der Um-
satzsteuer befreit. Im Zuge des Jahres-
steuergesetzes 2024 erfolgten viele An­
passungen am bisherigen System. Zu-
dem kann die Kleinunternehmerrege-
lung nun auch erstmals im EU-Ausland 
beansprucht werden (sogenannte Euro-
päische-Kleinunternehmerregelung, kurz 
EU-KU-Regelung).

In Deutschland ansässige Unterneh-
mer, die an der EU-KU-Regelung teil-
nehmen möchten, müssen ihre Teil­
nahme beim BZSt elektronisch bean­
tragen. In diesem Antrag kann der Un-
ternehmer sich für die Regelung regis-
trieren und auswählen, in welchen EU-
Mitgliedstaaten er die Regelung in An-
spruch nehmen möchte.

MERKE  |  Für die Antragstellung in 
Deutschland steht ausschließlich das 
Onlineportal des BZSt zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Regelung ist ab 
dem Tag möglich, an dem der Unter-
nehmer für die EU-KU-Regelung durch 
das BZSt zugelassen und damit zum 
Verfahren registriert wird.

Beachten Sie  |  Für die EU-KU-Rege-
lung registrierte Unternehmer können 
nur im Onlineportal des BZSt Anpas­
sungen zu ihrer Registrierung und Teil­
nahme an der EU-KU-Regelung vorneh­
men, z. B. ihre Registrierungsdaten än-
dern, ihre Umsatzmeldungen übermit-
teln und sich vom Verfahren abmelden.

Quelle  |  BZSt, Informationen unter www.iww.
de/s12350


